
 

 

Professor Vahl hat an der Universität in Mainz Infraschalluntersuchungen an Herzmuskelpräparaten 

durchgeführt. 

Er und sein Team kommen zu dem Schluss, dass eine chronische Exposition der Bevölkerung nicht mit über 90 

dBz erfolgen soll.  

„DBz“ oder auch dB unbewertet ist die reine physikalische Intensität von Infraschall und hat nichts mit der Hör- 

oder Wahrnehmbarkeit (z.B. dB-A) zu tun. Das ist also so etwas wie die Intensität von Strahlung, die eben eine 

physikalische Kraft ist, die auf den materiellen Körper einwirkt und daher jeden betrifft. 

Hier die Übertragung in das Diagramm von Lars Ceranna, der an deutlich kleineren Anlagen (hellblau 500 kW, 

grün 1,8 MW), als die heute üblichen von 4,2 bis 5 MW-Anlagen die Infraschallpegel in Abhängigkeit von der 

Entfernung gemessen hat. Diese Werte sind natürlich nicht konstant, sondern hängen auch von der 

Windgeschwindigkeit ab. Es ist auch nachgewiesen, dass die Infraschallpegel weiter mit der Leistung der 

Anlagen zunehmen. 

Dementsprechend ist bereits bei einem Windpark mit Anlagen von nur 1,8 MW Leistung eine Entfernung von 

1100 m Abstand zur Wohnbebauung einzuhalten. Bei höheren und heute üblichen Leistungen wären 

entsprechend größere Abstände notwendig. 

Wer sich für die Vahl- Studie interessiert, findet hier eine gute Erläuterung, was mit den Querbrücken-Brüchen 

gemeint ist und man bekommt im Video eine gute Vorstellung, wie sich das auf die Herzleistung auswirkt.    

(Text und Übersetzung Dr. Kaula) 

 



 


